
 

Antrag 

an die 190. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol 
am 7. November 2025 

 
 

Detailregelungen zum Schwerarbeitsgesetz Pflege 
 

Ab 01.01.2026 sollen die Mitarbeiter:innen in den Pflegeberufen in die 

Schwerarbeitsverordnung aufgenommen werden. Zudem sollen die 

Schwerarbeitsregelungen überarbeitet, objektiviert und entbürokratisiert werden. 

Damit einhergehend soll zudem der Dokumentationsaufwand vereinfacht werden. 

 

Berücksichtigung sollen auch die psychische Belastung, verursacht durch die 

wiederholte Auseinandersetzung mit existenziellen menschlichen Grenzerfahrungen, 

finden. 

 

All dies wurde im April 2025 angekündigt. Bis jetzt gibt es jedoch noch keine 

Informationen über etwaige geplante Detailregelungen, insbesondere darüber, ob 

reine Nachtarbeit und inwieweit die psychischen Belastungen Berücksichtigung finden.  

 

Damit die Neuregelung der Schwerarbeitspension möglichst dem tatsächlichen 

Tätigkeitsprofil der Pflege entspricht, ist eine frühzeitige Aussendung der Novelle zur 

Begutachtung von besonderer Bedeutung. 

 

Nunmehr wurde medial dargelegt, dass die Schwerarbeitstage pro Monat von 15 auf 

12 gesenkt werden und damit auch 50%-Beschäftigte profitieren sollen. Auf Grund der 

in der Praxis zu leistenden „langen“ Dienste (bis zu 12 Stunden), wird es 

Pflegepersonen, welche in Teilzeit arbeiten, kaum möglich sein, auf die notwendige 

Anzahl der Schwerarbeitstage zu kommen. 

 

Deshalb ist es erforderlich, im Rahmen der Schwerarbeitspension von der 

Tagesregelung abzugehen und stattdessen auf eine stundenbasierte Regelung 

umzusteigen. 

 
Die 190. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol 

fordert daher das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz auf,  

1. die Detailregelungen für die Schwerarbeitspension in der Pflege bzw. die 

Novelle der Schwerarbeitsverordnung frühzeitig in Begutachtung zu 

bringen und 

2. für Pflegepersonen die Schwerarbeitsverordnung so zu ändern, dass 

anstelle von Schwerarbeitstagen Arbeitsstunden herangezogen werden. 

 

 


